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Schwab: Erleichterungen bei der Mitarbeiterentsendung nach Frankreich sind noch 

nicht ausreichend 

 

 

Ein Gesetz zur Erleichterung der Auflagen für die grenzüberschreitende 

Dienstleistungserbringung nach Frankreich soll im September in Kraft treten. Vorgesehen sind 

Entlastungen bei der Entsendung von Mitarbeitern in den Branchen, in denen bislang keine 

Betrugsfälle vorliegen. Darüber hinaus sind Erleichterungen für Unternehmen geplant, die 

individuell durch die regionale Arbeitsaufsichtsbehörde in Frankreich überprüft wurden. Ganz 

wegfallen sollen die Auflagen für Unternehmen, die ihre Mitarbeiter auf eigenen Auftrag nach 

Frankreich entsenden. Eine solche Entsendung kann zum Beispiel im Rahmen einer Messe 

stattfinden. 

  

Dazu der CDU-Europaabgeordnete Dr. Andreas Schwab: „Die französische Regierung bewegt 

sich in die richtige Richtung, aber wir sind noch nicht am Ziel. Diese Erleichterungen können nur 

ein erster Schritt sein. Viele bürokratischen Belastungen bestehen weiterhin, weswegen 

weitere Änderungen nötig sind.“  

  

Deutsche Unternehmen hatten zuletzt große Schwierigkeiten bei der Entsendung ihrer 

Mitarbeiter nach Frankreich. Seit Juli 2016 mussten Mitarbeiter vorab auf französischer 

Sprache angemeldet werden, es musste ein gesetzlicher Vertreter in Frankreich benannt 

werden und Mitarbeiter mussten während der Entsendung umfangreiche Dokumente mit sich 

führen. 

 

 

Für weitere Informationen:  

Dr. Andreas Schwab MdEP, Tel. +32 228 47938 

 


